
der Abgeordneten Kai J an Krainer, 

Genossinnen und Genossen 

Antrag 
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betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesetzliche Budgetprovisorium 2020 und das 
Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022 geändert werden 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Gesetzliche Budgetprovisorium 2020 und das 
Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundesgesetzes, mit dem eine vorläufige Vorsorge für das Finanzjahr 2020 
getroffen wird (Gesetzliches Budgetprovisorium 2020) 

Das Gesetzliche Budgetprovisorium 2020, BGBL I Nr. 7/2020, zuletzt geändert durch BGBL I 
Nr. 25/2020, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird nach Abs. 3b und vor Abs. 4 folgender Abs. 3c eingefügt: 

"Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im Zeitraum des Budgetprovisoriums 2020 
bei der Voranschlagsstelle 20.01.04 für die Erhöhung des Personalstandes des Arbeitsmarktservice 
um 500 MitarbeiterInnen die Zustimmung zur Überschreitung von 25 Millionen Euro zu geben, 
wenn die Bedeckung im Finanzierungshaushalt durch Kreditoperationen sichergestellt ist." 

2. Dem § 3 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) § 1 Abs. 3c, in der Fassung BGBL I Nr. XXl2020 , tritt mit dem der Kundmachung folgenden 
Tag in Kraft. " 
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Artikel 2 
Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2019 bis 2022 

Das Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022, BGBl. I Nr. 25/2018, zuletzt geändert durch BGBI. I 
Nr. 12/2020, wird wie folgt geändert: 

I. Im § I lautet die fixe Obergrenze für Auszahlungen der Rubrik 2 für das Jahr 2020 ,,23.445,431 "; die 
Summe 2 lautet ,,4l.811,881"; die Gesamtsumme aller Rubriken lautet ,,108.743 ,24". 

2. Im § 2 lautet die Ober grenze für Auszahlungen der Untergliederung 20 Arbeit für das Jahr 2020 
,,8 .453 ,9 11 "; die fixe Obergrenze für Auszahlungen der Untergliederung 20 lautet ,,2.046,711 ". 

3. Am Ende von § 5 wirdfolgender Abs. 8 angefügt: 

,,(7) § 1 und § 2 in der Fassung BGBl. I. Nr. XX!2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden 
Tag in Kraft." 

Informeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Budgetausschuss vorgeschlagen. 
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Begründung 

Der vorliegende Gesetzesantrag werden finanzielle Mittel bis zu 25 Mio. € für die rasche Aufstockung 
um 500 Mitarbeiterinnen im AMS zur Verfügung gestellt. 

Er dient der Umsetzung des Punktes I des im Zuge der 22. Sitzung des Nationalrates vom 3.4.2020 von 
ÖVP, SPÖ und Grünen beschlossenen Entschließungsantrages 737/UEA 
https:llwww.parlament.gv.at/PAKTNHG/XXVIIIUEA/U EA 00073 /index.shtm I 

unselbständiger 
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

d r Abgoordn I n Pamela R ndl-W gn r, J6rg Lelctl1fried, AugUSI W6glnger, Stgrld 
Maurer, Freundinnen und Freund 

betreffend zu. tz.lIche Maßnahm n zur AbI derung von .ozialen und 
wlrt.chaftllchen Folgen der Corona-Krl.e 

eingobr chI Im Zuge der Debatte zu TOP 2 

BEGRONDUNG 

Oe grOßt Ge undh it5 rise unserer Z rllordett enorm n Tribut NICht nur d 
gesundheitlichen Auswirilungen, sondem euctl die wlftschaftllChen Folgen, sind 
derz. Jt noch gar nichl zu beurt 11 n. 0 her brauchi sein BUndel an Maßnahmen um 
den sozialen Zusammenhah zu rhahen und die wirtschafthchen Folgen zu meis1 m 

Die unterierttgOnden Abgeordnel n 51 lien daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Oer Nsl1Ona1rsl wolle beschließen: 

.Die Bundesregierung Wird ersucht, 

, . den Personalstand betm Arbeitsmarktsarvice rasch um bis zu 500 Planstellen 
aufzustocken, demlt dl8S8 außerordentlichen Belastungen bewältigt worden 
können 

2. ein %insania I Moratonum zumindest bis Ende des Jahres fOr Steuem, 
Sozlalversich rungsbeiträg und Strom-/G slteferungen vorzusehen. 

3. sic:t1erzustellen, dass Zeiten der COVID·19.J<rise bei der Berechnung der 
Anspruchd uer des Arbeitslosengeld 5 soWIe de fsschutzes und des 
Einkommenssc:hutzes nach dem Arbeitslosenv ngsgesetz außer 
Betracht bleiben." 
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Zu Artikel 1 Änderung des Bundesgesetzes, mit dem eine vorläufige Vorsorge für das Finanzjahr 
2020 getroffen wird (Gesetzliches Budgetprovisorium 2020) 

und Artikel 2 Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2019 bis 2022 

Das AMS beschäftigte lt. Finanzbericht 2018 rund 5.600 Mitarbeiterinnen, davon ca. 10 % BeamtInnen. 
Für die rasche Bearbeitung der Anträge und Anliegen, die aus den zahlreichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Covid-Krise resultieren, sollen zusätzlich bis zu 500 MitarbeiterInnen beschäftigt werden 
können. Im Rahmen des Budgetprovisoriums und des Bundesfinanzrahmengesetzes werden diese 
zusätzlichen finanziellen Mittel kurzfristig vorgesehen. Diese sind dann auch in das BFG 2020, welches im 
Mai 2020 zur Beschlussfassung im Nationalrat vorgesehen ist, zusätzlich zu budgetieren. 

Rubrik Bezeichnung 
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 

Summe Rubrik 2 

Gesamtsumme BFRG (Rubrik 0-5) 

BFRG Obergrenzen je Untergliederung 
UG Bezeichnung 
20 Arbeit 

l~iX 
variabel 

(Beträge in Millionen €) 
2020idgF 2020 "neu" 
23.420,43 23.445,43 
18.366,45 18.366,45 
41.786,88 41.811,88 
108.718,24 108.743,24 

(Beträge in Millionen €) 
2020 idgF 2020 "neu" 

8.428,911 8.453,911 
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